
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/8/24 10Os49/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.1976

Norm

StGB §94 Abs3

Rechtssatz

Das Interesse an der Abwendung einer für das Leben und die Gesundheit eines anderen bestehenden Gefahr wird

durch das Interesse an der Abwendung eigener strafrechtlicher Verfolgung (hier wegen Vergehens nach § 9 Abs 1 Z 1

SGG) nicht unbedingt überwogen.

Entscheidungstexte

10 Os 49/76

Entscheidungstext OGH 24.08.1976 10 Os 49/76

Veröff: SSt 47/42 = ZVR 1977/46 S 54 (Anmerkung von Liebscher)
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